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Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Juli 2020 
(GVBl. S. 625) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 7 wird das Wort „und“ nach dem Wort 

„Sportausübung“ durch ein Komma ersetzt.
bb) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch das Wort 

„und“ ersetzt.
cc) Folgende Nummer 9 wird angefügt:

„9.   in Schulen gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit 
Ausnahme des Unterrichtes und der außerunter-
richtlichen sowie ergänzenden Förderung und Be-
treuung.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Über Absatz 2 hinausgehende Ausnahmen können in 

einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach 
§ 2 Absatz 3 bestimmt werden.“

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 11 angefügt:
„(11) Die entgeltliche Erbringung sexueller Dienstleistungen 

ohne Geschlechtsverkehr, insbesondere erotische Massagen, 
Fesselspiele und verwandte Sexualpraktiken sind zulässig; ge-
sichtsnahe Praktiken sind nicht erlaubt. Der Betrieb von Prosti-
tutionsstätten und von Prostitutionsvermittlungen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I 
S. 2372), das zuletzt durch Artikel 182 der Verordnung vom  
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, sind zu-
lässig, soweit sie ausschließlich Dienstleistungen nach Satz 1 
anbieten. Über Satz 1 erster Halbsatz hinaus sind sexuelle 
Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr ab dem 1. September 
2020 zulässig; dies gilt auch für Prostitutionsstätten und Prosti-
tutionsvermittlungen. Sexuelle Dienstleistungen nach Satz 1 
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und 3 sind in Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des Prostituier-
tenschutzgesetzes ab dem 1. Oktober 2020 zulässig. Die Organi-
sation oder die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen 
im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt. Die 
anbietende Person der Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 sowie 
die Betreiberin oder der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes 
im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes haben entsprechend 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept zu erstellen und auf Verlangen der zuständigen 
Behörde vorzulegen. Das Angebot der Dienstleistungen nach 
Satz 1 und 3 ist nur nach Terminvereinbarung und ausschließlich 
an einzelne Personen erlaubt. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 
Absatz 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 
bis 4 gelten entsprechend.“

3. § 6 Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben.
4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird aufgehoben.
b) Die Absätze 5 bis 6 werden die Absätze 4 bis 5.
c) Absatz 7 wird aufgehoben.

5. In § 9 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Fällen“ die Wör-
ter „durch das zuständige Gesundheitsamt“ eingefügt.

6. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 5 wird nach der Angabe „Absatz 2“ die Angabe 

„und 3“ eingefügt.
b) Nach Nummer 17 werden folgende Nummern 18 bis 25 ein-

gefügt:
„18.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle 

Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr in Anspruch 
nimmt,

19.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 sexuelle Dienstleistungen 
mit Geschlechtsverkehr vor dem 1. September 2020 in 
Anspruch nimmt,

20.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 vor dem 1. September 
2020 Prostitutionsstätten oder Prostitutionsvermittlun-
gen, in denen sexuelle Dienstleistungen mit Geschlechts-
verkehr angeboten werden, betreibt,

21.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 4 Prostitutionsfahrzeuge 
vor dem 1. Oktober 2020 betreibt,
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e) Die bisherige Nummer 27 wird die Nummer 33 und die An-
gabe „Absatz 6“ wird jeweils durch die Angabe „Absatz 5“ 
ersetzt.

f) Die bisherige Nummer 28 wird aufgehoben.
g) Die bisherigen Nummern 29 bis 42 werden die Nummern 34 

bis 47.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. August 2020

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Andreas  G e i s e l
Senator für die 

Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

22.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 5 Prostitutionsveranstaltun-
gen organisiert oder durchführt,

23.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 2, 4 und 5 ein Prostitutions-
gewerbe im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes, in 
dem gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen ohne Ge-
schlechtsverkehr angeboten werden, betreibt, organi-
siert oder durchführt,

24.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 6 als anbietende Person der 
Dienstleistungen nach § 5 Absatz 11 Satz 1 und 3 oder 
als Betreiberin oder Betreiber eines Prostitutionsgewer-
bes im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes auf Ver-
langen kein Hygienekonzept vorlegt,

25.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 7 als Betreiberin oder Be-
treiber eines Prostitutionsgewerbes Dienstleistungen 
nach § 5 Absatz 11 Satz 1 und 3 nicht nur nach Termin-
vereinbarung und ausschließlich an einzelne Personen 
anbietet,“

c) Die bisherigen Nummern 18 bis 24 werden die Nummern 26 
bis 32.

d) Die bisherigen Nummern 25 und 26 werden aufgehoben.
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